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ſaͤtzen einer gerechten und gleichen Beſteuerung , nicht frei

bleiben .

Eine auf die Beſteuerung bezuͤgliche Bedingung kann

daher nur die Freiheit von Abgaben zum Gegenſtand haben ,

welche lediglich die Zinſen aus dargeliehenen Kapitalien

treffen wuͤrden .

In England enthielten die Parlamentsacten , welche neue

Stocks creirten , gewoͤhnlich die ausdruͤckliche Zuſicherung ,

daß die Zinſen frei von Taxen jeder Art bleiben ſollen .

Dieß verhinderte aber in der letzten Kriegsperiode die An —

lage einer Einkommenstaxe nicht , welche alles hoͤhere Ein⸗

kommen ohne Ruͤckſicht der Quelle traf , woraus es floß

Wie recht und billig , blieb aber das Eigenthum auswaͤrtiger

Glaͤubiger in den oͤffentlichen Fonds befreit .

U

Sicherheit durch Unterpfänder . Garantien .

Wie bei Privatanlehen , ſo kann auch bei oͤffentlichen

beſondere Sicherheit fuͤr die puͤnctliche Erfuͤllung der von

Schuldner uͤbernommenen Verbindlichkeiten gegeben werden .

Da aber der Staat zugleich Schuldner und der Garant

fuͤr die Handhabung des Rechts iſt ; ſo iſt es klar , daß

ſein einfaches Verſprechen den gleichen Werth hat , wie die ,

auf den Grundſaͤtzen des Privatrechts beruhenden Sicherheits —

leiſtung durch Conſtituirung von H ypotheken . Ein

Staatsbanquerott in den Formen eines civilrechtlichen Ver —

fahrens iſt in einem unabhaͤngigen Staate undenkbar , und

wo der Staat noch im Beſitz von Domaͤnen iſt , die er

zur Befriedigung der Glaͤubiger verwenden kann , wird

dieſelbe Gewiſſenhaftigkeit , welche den Hypothekar - Vertrag

in Erfuͤllung gehen laͤßt , auch ohne dieſen , die ihr zu

Gebot ſtehenden Mittel zur Befriedigung der Glaͤubiger

verwenden . Wo noch ein Reichthum von Domaͤnen vor⸗



Sieb . Kap. Form d. Entſteh .d. Staatsſch . , Anlehensmeth . ꝛc . “ 393

handen iſt , wird der Glaͤubiger durch die Betrachtung des

Werthes dieſer Hilfsquellen ſchon angelockt , und die Re —

gierung ſich nicht ohne Nachtheil , in ihrem Dispoſitions —

rechte , beſchraͤnken laſſen koͤnnen ; wo aber , wie in mehrereen

Staaten , das Domanial - Vermoͤgen in Vergleichung mit der

Staatsſchuld unbedeutend iſt , wuͤrde ſie nur einen ſehr

eingeſchraͤnkten Gebrauch von der privatrechtlichen Form
der Sicherheitsleiſtung zu machen im Stande ſeyn , und

durch Beſtimmung von Unterpfaͤndern fuͤr einzelne Schuld —

kapitalien ihrem allgemeinen Credit Schaden thun , indem

dadurch die Meinung entſtehen koͤnnte , als wenn die , durch

Hypotheken nicht gedeckten Schulden , weniger geſichert
waͤren .

Derjenige europaͤiſche Staat , der gar keine Domaͤnen

beſitzt , hat unter Allen die groͤßten Anlehen zu den wohl —

feilſten Preiſen erhoben , und in neuern Zeiten pflegen

groͤßere , wie in der Regel auch kleinere Staaten , nur auf
ihren allgemeinen Credit zu borgen .

Sicherheit durch Uebergabe von Fauſtpfaͤndern fuͤr
eine ſtehende groͤßere Staatsſchuld zu geben , wuͤrde un —

moͤglich fallen ; wohl entſchließt man ſich bisweilen hiezu ,
um im Augenblick finanzieller Beduͤrfniſſe ſchnelle Hilfe bei

großen Wechſelhaͤuſern durch Darlehen auf kuͤrzere Zeit zu

erhalten .

Als ein Mittel zur Sicherſtellung der Staatsglaͤubiger
verdient noch die Garantie auswaͤrtiger Staaten

der Erwaͤhnung. Sie erfolgt oft bei Laͤnderabtretungen ,
die mit einer Schuldenuͤbernahme oder Vertheilung verbun⸗

den ſind , und gibt dem Garanten das Recht , zum Vortheil
der Glaͤubiger auf voͤlkerrechtlichem Wege einzuſchreiten .
Auch bei Anlehen , die im Auslande erhoben werden , kann

der fremde Staat die Garantie uͤbernehmen , wozu ſich

derſelbe aber nicht leicht entſchließen wird , wenn ſolche
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Anlehen nicht zur Befriedigung ſeiner eigenen Anſpruͤche

beſtimmt ſind . Eine Garantie nicht nur im gewoͤhnlichen
voͤlkerrechtlichen Sinne , ſondern eine wirkliche Buͤrgſchaft

oder eine Verbindlichkeit , die ihn an erſter Stelle oder

ſubſidiariſch , unmittelbar gegen die Glaͤubiger verpflichtet ,

kann ein fremder Staat , zum Vortheil eines andern , der

im Lande des Garanten ein Anlehen erhebt , wohl nur in

Faͤllen zu uͤbernehmen Veranlaſſung finden , wo ein gemein⸗

ſchaftliches Intereſſe ſie verbindet , deſſen Befoͤrderung ein

ſolches Anlehen gewidmet iſt .

che Faͤlle ausgenommen , verbietet eine weiſe Politik ,

die jede Veranlaſſung von Streitigkeiten zwiſchen Staaten

vermeidet , auf irgend eine Weiſe in die Creditgeſchaͤfte

anderer Staaten ſich einzumiſchen , oder eine D azwiſchenkunft

fremder Staaten zuzulaſſen . Minder maͤchtige Staaten

haben aber noch ſtaͤrkere Motive , die Veranlaſſung einer

fremden Einmiſchung zu vermeiden .

Wenn nun , in der Regel , die Staatsglaͤubiger ihre

Kapitalien nur auf den Credit der Regierung dem Staats —

ſchatze darleihen , ſo ſind fuͤr ſie doch gewiſſe Einrichtungen

und Zuſicherungen , welche eine Buͤrgſchaft fuͤr die regel⸗

maͤßige Erfuͤllung der Staatsverbindlichkeit gewaͤhren , von

hohem Werthe . Hieher kann man die Begruͤndung einer

beſondern Verwaltung fur die Staatsſchuld und deren Til⸗

gung rechnen , wovon wir im naͤchſten Kapitel handeln

werden .

Es gehoͤren auch hieher gewiſſe Zuſicherungen , welche

den fremden Glaͤubigern fuͤr den Fall des Ausbruchs eines

Krieges uͤber die Unverletzbarkeit ihres Eigenthums gegeben

zu werden pflegen .
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